
Beschluss-Nr.  GR  34/09/2024

Beratungsfolge

Name  des

Ausschusses

bzw.  Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat

" empfohlen

" beschlossen

" zurück  verwiesen

öffentlich  /

nicht

öffentlich

Gemeinderat 26.09.2024 2 beschlossen öffentlich

Bestätigung  der  Niederschrift  vom  29.08.2024

Der  Gemeinderat  der  Gemeinde  Großdubrau  beschließt  die Berichtigung  der  Niederschrift  vom

29.08.2024  auf  Seite  12  wie  folgt:

Verfasste  Passage  in der  Niederschrift:

Gemeinderat  Meier  wirft,ein,  dass  die  Landesfeuerwehr  Landkreisen  mit  Bedarf...

Wird  berichtigt  in:

Gemeinderat  Meier  wirft  ein,  dass  die  LandesfeuerwehrschuIe  Landkreisen  mit  Bedarf....

Vetfasste  Passage  in der  Niederschrift:

Gemeindewehrleiter  Ruppelt  erörtert,  dass  an den  beiden  Standorten  Klix  und Sdier  keine

Gruppenführer  benötigt  werden.

Wird  berichtigt  in:

Gemeindewehrleiter  Ruppelt  erörtert,  dass  an den  beiden  Standorten  Klix und Sdier  keine

Zugführer  benötigt  werden

GesetzlicheAnzahlderMitgIiederdesGemeinderates:  14+Bürgerm'eister

davon  anwesend:  12

Ja  - Stimmen:  12

Nein  - Stimmen:  ' 0 a

Stimmenthaltungen:  ' 0

Bemerkungen:  Aufgrund  des  § 20 der  Sächsischen  Gemeindeordnung  war  a des

Gemeinderates von der Beratung und GM57 Js,s
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HaushaItsmäßigeVeranschlagung  ""'UB""'
im  -Produkt  -Kostenstelle  -Konto  -Maßnahme

Bearbeitungsvermerk:  a

veröffentlichtam:  Ausgabe:  

im Elektronischem  Amtsblatt  der  Gemeinde  Großdubrau  gemäß  .

Bekanntmachungssatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  vom  22:03.2024


